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20303

Vierte Verordnung 
zur Änderung der

Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW

Vom 27. Januar 2021

Auf Grund des §  71 Satz  2 und des §  72 Absatz  1 des 
Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S.  310, ber. S.  642) in Verbindung mit §  2 Absatz  2 des 
Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 812) verordnet die Landesre-
gierung:

Artikel 1

Die Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 
10.  Januar 2012 (GV. NRW. S.  2, ber. S.  92), die zuletzt 
durch Verordnung vom 6. Oktober 2020 (GV. NRW. 
S. 1007) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 19a Absatz 1 Satz 5 wird nach dem Wort „Satz“ 
die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt.

2.  § 33 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 10 wird aufgehoben.

 b)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

   „Abweichend von Satz  7 kann, befristet bis zum 
31. Dezember 2021, Beamtinnen und Beamten 
ohne Berücksichtigung der Jahresarbeitsentgelt-
grenze zur Betreuung eines Kindes in Fällen nach 
Satz 2 Nummer 6 bei Erkrankungen oder bei den 
in § 45 Absatz 2a des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch bezeichneten pandemiebedingten Zugangs-
einschränkungen zum Betreuungsangebot Urlaub 
im Umfang der in § 45 Absatz 2a des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch vorgesehenen Arbeitstage 
gewährt werden, soweit keine andere im Haushalt 
lebende Person zur Betreuung zur Verfügung steht 
und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Ein 
Nachweis über die pandemiebedingte Zugangsein-
schränkung zum Betreuungsangebot ist gegenüber 
dem Dienstherrn zu erbringen. Urlaub für Kinder-
betreuung nach Satz  1 sowie Satz  2 Nummern 6 
und 8 ist auf den maximal zulässigen Umfang 
nach Satz 10 anzurechnen.“

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 5. Januar 
2021 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 2 b tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2021 außer Kraft.

Düsseldorf, 27. Januar 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 36

2126

Feststellung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
zu einer epidemischen Lage von landesweiter 

Tragweite 

Vom 27. Januar 2021

Folgender Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen 
in seiner 114. Sitzung vom 27. Januar 2021 wird be-
kanntgemacht:

1.  Der Landtag Nordrhein-Westfalen stellt gemäß des 
§  11 Absatz  1 Satz  1 des Gesetzes zur Regelung 
 besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer 
epidemischen Lage von landesweiter Tragweite und 
zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnis-
gesetz – IfSBG-NRW) (GV. NRW. 2020  S.  218b) im 
Land Nordrhein-Westfalen eine epidemische Lage 
von landesweiter Tragweite fest. 

2.  Die Feststellung gilt für zwei Monate. Sie ist im Ge-
setz- und Verordnungsblatt bekannt zu machen.

Düsseldorf, 27. Januar 2021

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2021 S. 36

2126

Dreizehnte Verordnung zur Änderung von 
 Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem 

 Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 28. Januar 2021

2126

Artikel 1
Änderung der Coronabetreuungsverordnung

Auf Grund von §  32 in Verbindung mit §  28 Absatz  1, 
§ 28a Absatz 1, 3 bis 6, § 33, § 73 Absatz 1a Nummer 6 
und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer  16 des Gesetzes vom 18. November 
2020 (BGBl.  I S.  2397) geändert, §  28a durch Artikel 1 
Nummer  17 des Gesetzes vom 18. November 2020 
(BGBl.  I S.  2397) eingefügt, § 33 durch Artikel 1 Num-
mer  12 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl.  I 
S.  148) neu gefasst, §  73 Absatz  1a Nummer  6 zuletzt 
durch Artikel  1 Nummer  26 des Gesetzes vom 19. Mai 
2020 (BGBl.  I S.  1010) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 
zuletzt durch Artikel 1 Nummer  23 des Gesetzes vom 
18.  November 2020 (BGBl.  I S.  2397) geändert worden 
sind, sowie von § 10 des Infektionsschutz- und Befugnis-
gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) verord-
net das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Die Coronabetreuungsverordnung vom 7. Januar 2021 
(GV. NRW. S. 19b) wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 11 wird durch die folgenden Absätze 11 bis 
13 ersetzt:

  „(11) In der Zeit vom 30. Januar bis 14. Februar 2021 
sind schulische Nutzungen im Sinne von Absatz  2 
Nummer 1 und 3 untersagt. Dies gilt nicht für

 1.  schulische Betreuungsangebote im Sinne von §  3 
Absatz  7 der Zweiten Verordnung zur befristeten 
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnun-
gen gemäß § 52 SchulG vom 2. Oktober 2020 (GV. 
NRW. S. 975),

 2.  Auswahlgespräche von Schulen im Lehrereinstel-
lungsverfahren, soweit sie zur Sicherung der Un-
terrichtsversorgung unabdingbar sind, und

 3.  unterrichtspraktische Prüfungen im Rahmen der 
Lehrerausbildung.

  (12) Betreuungsangebote nach Absatz 11 Satz 2 Num-
mer 1 sind bestimmt für die Schülerinnen und Schü-
ler

 1.  der Primarstufe und der Klassen 5 und 6 der wei-
terführenden Schulen, die nach Erklärung ihrer 
Eltern nicht zuhause betreut werden können,

 2.  aller Klassen und Jahrgangsstufen mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung, bei denen zu-
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gleich ein besonders stark ausgeprägter Bedarf an 
schulischer Betreuung besteht,

 3.  aller Klassen und Jahrgangsstufen, die nach Ein-
schätzung der Schulleitung zuhause oder im Aus-
bildungsbetrieb nicht mit Erfolg am Distanzunter-
richt teilnehmen können, sowie

 4.  in den Fällen des Absatzes 10. 

  (13) Die Entscheidung in den Fällen des Absatzes 12 
trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter, im Fall 
von Nummer  3 mit Zustimmung der Eltern und im 
Berufskolleg auch der Mitverantwortlichen für die 
Berufserziehung. Die Absätze 3 bis 5 gelten entspre-
chend. Die oberen Schulaufsichtsbehörden können im 
Einzelfall Ausnahmen von Absatz 11 Satz 1 insbeson-
dere für Abschlussklassen oder für die Erbringung 
von Leistungsnachweisen zulassen.“

2.  In § 5 Absatz  2 wird die Angabe „31. Januar“ durch 
die Angabe „14. Februar“ ersetzt.

3.  Der Coronabetreuungsverordnung wird die Anlage zu 
dieser Verordnung beigefügt.

2126

Artikel 2
Änderung der Coronaeinreiseverordnung 

 Nordrhein-Westfalen

Auf Grund von §  32 in Verbindung mit §  28 Absatz  1 
Satz 1, § 28a Absatz 1 Nummer 2 und 3, § 29, § 30, § 73 
Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgeset-
zes vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I S. 1045), von denen § 28 
Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Geset-
zes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S. 2397) geändert, 
§  28a durch Artikel 1 Nummer  17 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 29 zu-
letzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (BGBl.  I S.  1594) sowie §  30 und §  73 Absatz  1a 
Nummer  6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer  26 des Ge-
setzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Ab-
satz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 23 
des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S.  2397) 
geändert worden sind, sowie § 10 des Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:

Die Coronaeinreiseverordnung Nordrhein-Westfalen 
vom 15. Januar 2021 (GV. NRW. S. 22), wird wie folgt ge-
ändert:

1.  § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Wörter „ab dem fünften Tag“ werden durch die 
Wörter „fünf Tage“ ersetzt.

 b)  Dem Absatz wird folgender Satz angefügt:

   „Die dem ärztlichen Zeugnis oder Testergebnis 
nach Satz  1 zugrunde liegende Testung darf frü-
hestens fünf Tage nach der Einreise nach Nord-
rhein-Westfalen vorgenommen worden sein.“

2.  In § 7 Satz 1 wird die Angabe „31. Januar“ durch die 
Angabe „28. Februar“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 30. Januar 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 28. Januar 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage zur Coronabetreuungsverordnung vom 7. Januar 2021 
 
 

Wirtschaftsabteilungen Zugeordnete Tätigkeitsbereiche für eine erforderliche Notfallbetreuung 
für Kinder 

Abwasserentsorgung · Entsorgung (Abwasserbeseitigung, Müllentsorgung) 

Einzelhandel mit 
Motorenkraftstoffen 
(Tankstellen) 

· Energieversorgung einschließlich Tankstellen und Mineralölunternehmen, 
Logistik sowie die Wartung / Installation von Anlagen / Netzen 

Einzelhandel mit Nahrungs- 
und Genussmitteln, Getränken 
und Tabakwaren (in 
Verkaufsräumen) 

· Ernährungswirtschaft und Land-/Vieh-/ Fischereiwirtschaft einschließlich 
der vollständigen Lieferketten (Landwirte, Erntehelfer, Produktion, 
Verarbeitung, Handel, Vertrieb) 

· Lebensmitteleinzelhandel und -großhandel (Verkaufs-, Lager- und 
Logistikpersonal) 

· Herstellung und Vertrieb von Hygieneprodukten, Desinfektionsmitteln und 
Seifen 

· Drogerien (Verkaufs-, Lager- und Logistikpersonal) 

Energieversorgung 
· Energieversorgung einschließlich Tankstellen und Mineralölunternehmen, 

Logistik sowie die Wartung / Installation von Anlagen / Netzen 

Erbringung von 
Dienstleistungen der 
Informationstechnologie 

· sicherheitsrelevante IT-Infrastruktur (insb. Einrichtungen zur Entstörung 
und Aufrechterhaltung der Netze) 

· Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) 
· Software (systemrelevante Hersteller, Dienstleister) 

Erbringung von 
Finanzdienstleistungen 

· Banken und Sparkassen (Bargeldversorgung, -logistik, Kreditversorgung 
der Unternehmen, Geldautomatensysteme) und Steuerberater 

Forschung und Entwicklung 
im Bereich Natur-, Ingenieur-, 
Agrarwissenschaften und 
Medizin 

· Hochschulen und sonstige wissenschaftlichen Einrichtungen, soweit 
zuständig für den Betrieb von sicherheitsrelevanten Einrichtungen oder 
unverzichtbaren Aufgaben und für Forschung und Entwicklung zu der 
jeweiligen Krisenlage 

Gesundheitswesen · Krankenhäuser und medizinische Fakultäten 
-Pflegeeinrichtungen 
· Pflegeheime, Pflegedienste, Betreuungsdienste und anerkannte Angebote 

zur Unterstützung im Alltag 
· Angebote des Servicewohnens sowie betreute Wohngemeinschaften für 

pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung 
· Hospize 
-Rettungsdienste 
· Apotheken und Sanitätshäuser 
· Hebammen, Praxen von Gesundheitsfachberufen, Arztpraxen,  
· Zahnarztpraxen, Tierarztpraxen 
· Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-

Psychotherapeuten, Psychosoziale Notfallversorgung 
· Tätigkeiten von Personen, die zur Stärkung im Gesundheitswesen und im 

Pflegebereich aktiviert oder reaktiviert werden (z. B. medizinisch 
technische Assistenten, biologisch technische Assistenten sowie Personen, 
die sich in der Ausbildung zu diesen Berufsabschlüssen befinden und 
fortgeschritten sind; Studierende der Biologie, Biochemie, Biophysik, 
Veterinärmedizin und Chemie ab Bachelor, insbesondere wenn sie 
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molekulare Schwerpunkte belegt haben; ebenso von Personen, die eine der 
genannten Fachrichtungen studiert haben und jetzt wissenschaftlich 
arbeiten oder andere Berufe ausüben (z.B. in der Pharma- oder 
Biotechindustrie)  

· Stationäre, teilstationäre, ambulante erzieherische Hilfen, Frühe Hilfen, 
Inobhutnahmeeinrichtungen, Kinderschutzdienste, betreute Wohnformen 
der Kinder und Jugendhilfe 

Getränkeherstellung · Ernährungswirtschaft und Land-/Vieh-/ Fischereiwirtschaft einschließlich 
der vollständigen Lieferketten (Landwirte, Erntehelfer, Produktion, 
Verarbeitung, Handel, Vertrieb) 

Großhandel mit 
landwirtschaftlichen 
Grundstoffen und lebenden 
Tieren 

· Ernährungswirtschaft und Land-/Vieh-/ Fischereiwirtschaft einschließlich 
der vollständigen Lieferketten (Landwirte, Erntehelfer, Produktion, 
Verarbeitung, Handel, Vertrieb) 

 

Großhandel mit Nahrungs- 
und Genussmitteln, Getränken 
und Tabakwaren 

· Lebensmitteleinzelhandel und -großhandel (Verkaufs-, Lager- und 
Logistikpersonal) 

Hausmeisterdienste · Dienstleister für desinfizierende Gebäudereinigung, Wirtschafts-, 
(hauswirtschaftliche) Versorgungs- und Reinigungspersonal in den 
systemrelevanten Einrichtungen/ Betrieben/ Organisationen 

Heime (ohne Erholungs- und 
Ferienheime) 

· Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 

Herstellung von chemischen 
Grundstoffen, Düngemitteln 
und Stickstoffverbindungen, 
Kunststoffen in Primärformen 
und synthetischem Kautschuk 
in Primärformen 

· Rohstoffproduktion (versorgungsrelevante Stoffe, chemische 
Grundstoffindustrie) 

Herstellung von Nahrungs- 
und Futtermitteln 

· Ernährungswirtschaft und Land-/Vieh-/ Fischereiwirtschaft einschließlich 
der vollständigen Lieferketten (Landwirte, Erntehelfer, Produktion, 
Verarbeitung, Handel, Vertrieb) 

· Futtermittel(-zusatzstoffe) (Produktion für Nutztierhaltung) 

Herstellung von 
pharmazeutischen 
Erzeugnissen 

· Pharmazie und Medizin (krisenrelevante Forschung)  
· Herstellung, Handel und Vertrieb von Wirkstoffen, Arzneimitteln und 

Medizinprodukten, Produkten der persönlichen Schutzausrüstung und 
Biozidprodukten / Desinfektionsmitteln einschließlich der vollständigen 
Lieferketten, Blut- und Plasmaspendeneinrichtungen 

Herstellung von Seifen, 
Wasch-, Reinigungs- und 
Körperpflegemitteln sowie von 
Duftstoffen 

- Herstellung, Handel und Vertrieb von Wirkstoffen, Arzneimitteln und 
Medizinprodukten, Produkten der persönlichen Schutzausrüstung und 
Biozidprodukten / Desinfektionsmitteln einschließlich der vollständigen 
Lieferketten, Blut- und Plasmaspendeneinrichtungen 

Herstellung von Textilien · Textilunternehmen (Produktion, Handel und Vertrieb unter 
Krisengesichtspunkten versorgungsrelevanter Textilien) 

Informationsdienstleistungen · Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) 
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Kindergärten und Vorschulen 
· Personal zur Sicherstellung der Notbetreuung in Kitas, Kindertagespflege, 

Schulen, Horten und Internaten soweit nicht genug Personal ohne 
betreuungspflichtige Kinder zur Verfügung steht 

Lagerei sowie Erbringung von 
sonstigen Dienstleistungen für 
den Verkehr 

· Ernährungswirtschaft und Land-/Vieh-/ Fischereiwirtschaft einschließlich 
der vollständigen Lieferketten (Landwirte, Erntehelfer, Produktion, 
Verarbeitung, Handel, Vertrieb) 

· Lebensmitteleinzelhandel und -großhandel (Verkaufs-, Lager- und 
Logistikpersonal) 

Landverkehr und Transport in 
Rohrfernleitungen 

· Warentransport und -logistik (aller versorgungsrelevanter und zur 
Sicherstellung des täglichen Bedarfs notwendiger Güter) 

· Öffentlicher Personentransport (Bahn, Bus) 

Landwirtschaft, Jagd und 
damit verbundene Tätigkeiten 

· Ernährungswirtschaft und Land-/Forst-/Vieh-/ Fischereiwirtschaft 
einschließlich der vollständigen Lieferketten (Landwirte, Erntehelfer, 
Produktion, Verarbeitung, Handel, Vertrieb) 

Luftfahrt 
Luftverkehr (Personen und Frachtverkehr), Flugsicherung und 

systemrelevante Produktion 

Medien 
insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und 

Krisenkommunikation 

Öffentliche Verwaltung,  
Schule, 
Verteidigung; 
Sozialversicherung 

· Landes- und Bundesregierung  
· Gesetzgebung/Parlament  
· Behörden und Verwaltungen (besonders Gesundheit, Jugendhilfe, 

Finanzverwaltung) 
· Polizei  
· Feuerwehr 
· Zollverwaltung 
· Verfassungsschutz, BND 
· Justizvollzugs-, Maßregelvollzug und 

Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen  
· Gerichte und Staatsanwaltschaften 
· Lehr- und Dienstkräfte, die zur Erteilung von Unterricht im Sinne der 

Coronabetreuungsverordnung oder zur Wahrnehmung erforderlicher 
Dienstgeschäfte vom Betretungsverbot ausgenommen sind 

· Bundeswehr (Soldatinnen und Soldaten; Zivilpersonal in der 
Wehrverwaltung und anderen Bereichen der Bundeswehr) sowie zusätzlich 
Bundeswehr-Angehörige, die zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft 
und der laufenden Einsätze der Bundeswehr erforderlich sind 

· Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter (Leistungsverwaltung 
einschließlich der kommunalen Rechtsträger des SGB II) 

· Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
· Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
· Sozialversicherungsträger 

Post-, Kurier- und 
Expressdienste 

· Post, Paketshops 

Private Wach- und 
Sicherheitsdienste 

· Wach- und Sicherheitsdienst 

Rechtsberatung · Rechtsanwälte und Notare 
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Reinigung von Gebäuden, 
Straßen und Verkehrsmitteln 

· Dienstleister für desinfizierende Gebäudereinigung, Wirtschafts-, 
(hauswirtschaftliche) Versorgungs- und Reinigungspersonal in den 
systemrelevanten Einrichtungen/ Betrieben/ Organisationen 

Sammlung, Behandlung und 
Beseitigung von Abfällen; 
Rückgewinnung 

· Entsorgung (Abwasserbeseitigung, Müllentsorgung) 

Schifffahrt · Frachtverkehr bei Schifffahrt und Binnenschifffahrt 

Sozialwesen (ohne Heime) 

· Asyl- und Flüchtlingswesen 
· Opferschutzeinrichtungen, öffentliche Hilfeangebote und Notdienste (z.B. 

auch Hotlines und Gewaltschutz, Frauenhäuser) 
· Fonds und Stiftungen für Menschen in besonderen Notlagen wie 

Unterstützungsangebote für schwangere Frauen in Not und Hilfen für 
Betroffene sexuellen Missbrauchs 

· Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen 
· Personal zur Sicherstellung der Notbetreuung in Kitas, Kindertagespflege, 

Schulen, Horten und Internaten soweit nicht genug Personal ohne 
betreuungspflichtige Kinder zur Verfügung steht 

Telekommunikation · Telekommunikation (einschl. Netzbetreiber und Ausrüster) 

Veterinärwesen · Veterinärwesen 

Wasserversorgung · Wasserversorgung 

 

– GV. NRW. 2021 S. 36
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230

Fünfte Verordnung zur 
Änderung der LandesplanungsgesetzDVO 

Vom 27. Januar 2021

Auf Grund des § 38 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), der 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. 
NRW. S. 212) geändert worden ist, verordnet die Landes-
regierung im Benehmen mit dem für die Landesplanung 
zuständigen Ausschuss des Landtags: 

Artikel 1
Änderung der LandesplanungsgesetzDVO

Die LandesplanungsgesetzDVO vom 8. Juni 2010 (GV. 
NRW. S.  334), die zuletzt durch Änderungsverordnung 
vom 3. Mai 2016 (GV. NRW. S. 238) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
 a)  In der Angabe zu § 16 werden nach dem Wort „Re-

gionalräte“ die Wörter „und deren vorsitzende 
Mitglieder“ eingefügt.

 b)  Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst: 
   „§ 17 Besondere Entschädigung für das vorsitzende 

Mitglied des Regionalrates, dessen Stellvertretung, 
die Fraktionsvorsitzenden, die stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden und die Sprecher der im Re-
gionalrat vertretenen Parteien und Wählergruppen“

2.  In § 10 wird jeweils das Wort „Landesplanungsgesetz“ 
durch die Wörter „des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen“ ersetzt. 

3.  § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz  1 werden die Wörter „von monatlich 95,50 

Euro“ und die Wörter „von je 49,50 Euro“ gestrichen. 
 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
   „Die Höhe entspricht §  1 Absatz  2 Nummer  4 

Buchstabe b der Entschädigungsverordnung vom 
5. Mai 2014 (GV. NRW. S.  276) in der jeweils gel-
tenden Fassung.“

4.  In § 12 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird jeweils vor 
dem Wort „entschädigungsgesetzes“ die Angabe „-“ 
eingefügt. 

5.  § 16 wird wie folgt geändert:
 a)  In der Überschrift werden nach dem Wort „Regio-

nalräte“ die Wörter „und deren vorsitzende Mit-
glieder“ eingefügt.

 b)  In Satz  1 wird das Wort „Landesplanungsgesetz“ 
durch die Wörter „des Landesplanungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt und die Wörter „von 
je 49,50 Euro“ werden durch die Angabe „entspre-
chend § 11“ ersetzt. 

 c)  In Satz  2 werden die Wörter „von je 49,50 Euro“ 
durch die Angabe „entsprechend § 11“ ersetzt. 

 d)  In Satz  3 wird das Wort „Landesplanungsgesetz“ 
durch die Wörter „des Landesplanungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 e)  In Satz  4 werden die Wörter „dieser Verordnung“ 
gestrichen.

 f)  Folgender Satz 5 wird angefügt:
   „Die vorsitzenden Mitglieder der Kommissionen 

erhalten eine zusätzliche Aufwandsentschädigung 
in der Höhe des einfachen Satzes nach §  11 Ab-
satz 1 Satz 2.“

6.  § 17 wird wie folgt gefasst:

 „§ 17
  Besondere Entschädigung für das vorsitzende 

 Mitglied des Regionalrates, dessen Stellvertretung, 
die Fraktionsvorsitzenden, die stellvertretenden 
 Fraktionsvorsitzenden und die Sprecher der im 

 Regionalrat vertretenen Parteien und Wählergruppen

  Das vorsitzende Mitglied des Regionalrates, dessen 
Stellvertretung, die Fraktionsvorsitzenden, die stell-

vertretenden Fraktionsvorsitzenden und die Sprecher 
der im Regionalrat vertretenden Parteien und Wähler-
gruppen erhalten neben den Entschädigungen, die 
den Mitgliedern der Regionalräte nach den §§ 11 bis 
16 zustehen, eine besondere zusätzliche Aufwandsent-
schädigung. Diese beträgt für das vorsitzende Mit-
glied und die Fraktionsvorsitzenden den dreifachen 
Satz nach § 11 Absatz 1 Satz 2 und für die Stellver-
tretung des vorsitzenden Mitglieds (höchstens zwei 
Stellvertretungen), die stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden sowie für die Sprecher der jeweiligen Par-
teien und Wählergruppen je den anderthalbfachen 
Satz nach § 11 Absatz 1 Satz 2. Der Sprecher oder die 
Sprecherin der jeweiligen Parteien und Wählergrup-
pen erhält keine besondere Aufwandsentschädigung, 
wenn er oder sie gleichzeitig die Funktion des vorsit-
zenden Mitglieds oder die Stellvertretung des Regio-
nalrates übernommen hat und in dieser Funktion be-
reits eine besondere Aufwandsentschädigung erhält.“

7.  In § 18 Absatz 2 Satz 3 und in Absatz 3 wird jeweils 
das Wort „Empfänger“ durch die Wörter „empfangs-
berechtigte Stellen“ ersetzt. 

8.  § 28 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 2 Satz 1 wird nach den Wörtern „zu den“ 

das Wort „betreffenden“ eingefügt und die Wörter 
„von je 49,50 Euro“ durch die Angabe „entspre-
chend § 11“ ersetzt. 

 b)  In Absatz 3 werden die Wörter „den Vorsitzenden“ 
durch die Wörter „das vorsitzende Mitglied“ und 
das Wort „Stellvertreter“ durch das Wort „Stellver-
tretung“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2021 in Kraft. 

Düsseldorf, 27. Januar 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident
Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen
Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern
Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung
Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz
Peter  B i e s e n b a c h
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Der Minister für Verkehr
Hendrik  W ü s t

Die Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Zugleich für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationales

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2021 S. 42

792

Verordnung 
zur Änderung der ASP-Jagdverordnung 

 Nordrhein-Westfalen

Vom 28. Januar 2021

Auf Grund des §  19 Absatz  3 des Landesjagdgesetzes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. Dezember 1994 (GV. NRW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), 
der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Februar 2019 (GV. 
NRW. S. 153) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen nach Anhörung 
des zuständigen Ausschusses des Landtags:

Artikel 1

Die ASP-Jagdverordnung Nordrhein-Westfalen vom 
28. Februar 2020 (GV. NRW. S. 183), wird wie folgt geän-
dert: 

1.  In § 1 werden nach den Wörtern „dient der“ die Wör-
ter „Prävention sowie einer“ eingefügt.

2.  Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt:

 „§ 2

  Maßnahmen zur Prävention gegen die 
 Afrikanische Schweinepest

  Abweichend von §  19 Absatz  1 Nummer  5 Buch-
stabe  a des Bundesjagdgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl.  I 
S. 2849), das zuletzt durch Artikel 291 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden 
ist, ist die Verwendung von künstlichen Lichtquellen 
sowie von Nachtsichtaufsätzen und Nachtsichtvor-
sätzen (Dual-Use-Geräte) für Zielfernrohre, die eine 
elektronische Verstärkung besitzen, für die Bejagung 
von Wildschweinen zulässig. Die waffenrechtlichen 
Bestimmungen sind zu beachten und bleiben von die-
ser Regelung unberührt. 

  Eine Schussabgabe ist nur von erhöhten Ansitzen und 
auf eine maximale Distanz von 100 Metern zulässig.“

3.  Der bisherige § 2 wird § 3 und in Nummer 6 wird die 
Angabe „(double-use-Geräte)“ durch die Angabe 
„(Dual-Use-Geräte)“ ersetzt.

4.  Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden die §§ 4 bis 6.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 28. Januar 2021

Die Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2021 S. 43
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